Bestehende Vorschriften, aber mit Auswirkungen auf Direktzahlungen und Prämien (Teil 1)

Was mit Cross Compliance auf die Bauern zukommt

Bei den Cross Compliance Bestimmungen handelt sich nicht um neue Verpflichtungen im Zuge der EU-Agrarreform, sondern um Vorschriften, die bereits jetzt von allen Landwirten eingehalten werden müssen. Neu ist, dass ab 1. Jänner 2005 durch die so genannte Cross Compliance (sprich: cross complaiens) die Einhaltung dieser Regeln die Voraussetzung darstellt, um den vollen Anspruch auf Direktzahlungen und die Betriebsprämie zu erhalten. 

Unter Direktzahlungen sind die einheitliche Betriebsprämie sowie die produktspezifischen Beihilfen wie Milchprämie, Eiweißpflanzenprämie,  Energiepflanzenbeihilfe sowie die (weiterhin an die Produktion gebundene) Mutterkuhprämie und die Schlachtprämie erfasst.

Die näheren Details der einzuhaltenden Verpflichtungen können hier nur kurz und überblicksweise wiedergegeben werden. Sie werden in einem Merkblatt der Agrarmarkt Austria (AMA), das Ende Dezember an die Landwirte versandt wird, näher aufgelistet.

Die Verpflichtungen

Die maßgeblichen Verpflichtungen sind keine neuen Vorschriften, sie sind auch heute schon einzuhalten. Neu ist lediglich, dass ihre Einhaltung mit der Gewährung der Direktzahlungen verknüpft wird, das heißt, ein Verstoß kann auch Kürzungen der Direktzahlungen bewirken.

Bei diesen Verpflichtungen sind drei Sektoren zu unterscheiden:

• die Grundanforderungen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen sowie Tierschutz,

• der gute landwirtschaftliche und ökologische Zustand,

• die Erhaltung des Dauergrünlandes.

Grundanforderungen

Bei den Grundanforderungen handelt es sich um 19 Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften. Soweit dabei „Richtlinien“ genannt sind, ist die in Österreich erfolgte Umsetzung maßgeblich. 

Diese kann von Bundesland zu Bundesland etwas unterschiedlich sein (zum Beispiel Naturschutzvorschriften, Klärschlamm-Verwendung). Im Jahr 2005 werden neun dieser  19 Rechtsakte auf ihre Einhaltung geprüft, in den Jahren 2006 und 2007 kommen dann die übrigen Rechtsakte dazu.

Um was geht es dabei konkret? Um Ihnen die 2005 schon maßgeblichen Vorschriften verständlicher zu machen, sind nachfolgend die konkreten Anforderungen dargestellt, die natürlich auch bei der Kontrolle Prüfungsmaßstab sind.

Umwelt – Naturschutz

(Vogelschutz-Richtlinie und Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)

Wesentliches Ziel dieser beiden Richtlinien ist die Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen. Aus diesem Grund sind zum Beispiel die Pflege und die ökologisch richtige Gestaltung  der Lebensräume oder der spezielle Schutz von Feuchtgebieten als Lebensraum für Zugvögel wichtige Maßnahmen. 

Vor allem in den Schutzgebieten (Vogelschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete, Europaschutzgebiete) können durch Naturschutzvorschriften der Länder bestimmte Nutzungseinschränkungen vorgeschrieben werden, die auch einzuhalten sind.

Wie kann ein Verstoß gegen diese Vorschriften erfolgen?

Wenn ohne Bewilligung oder außerhalb der vorgesehenen Zeiträume 

– Landschaftselemente beeinträchtigt oder beseitigt werden (zum Beispiel Zerstörung von Hecken); 

– Gelände verändernde Maßnahmen durchgeführt werden (zum Beispiel Zuschüttung von Teichen, Mulden);

– der Wasserhaushalt verändert wird (zum Beispiel durch Entwässerung von Feuchtwiesen);

– Kulturumwandlungen und Nutzungsänderungen er-folgen (zum Beispiel durch Intensivierung von Magerwiesen);

– in sonstiger Weise der Lebensraum von Arten beeinträchtigt wird (zum Beispiel Errichtung von Bauwerken).

Umwelt – Wasserschutz und Klärschlamm

• Das Nitrat-Aktionsprogramm, das bundesweit für alle Betriebe gilt, enthält Maßnahmen zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat. Zu beachten sind dabei:

– Mengenmäßige Beschränkung der Düngerausbringung, zum Beispiel ist auf landwirtschaftlich genutzten Flächen die zulässige Stickstoffmenge aus Wirtschaftsdünger mit 170 Kilogramm Stickstoff (N) je Hektar und Jahr begrenzt. Darüber hinaus sind Stickstoffdünger innerhalb der Obergrenzen zeitlich und mengenmäßig bedarfsgerecht auszubringen.

– Verbotszeiträume für die N-Düngerausbringung: zum Beispiel dürfen zwischen 15. Oktober und 15. Februar auf der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche ohne Gründeckung weder stickstoffhaltige Mineraldünger, Gülle oder Jauche noch Klärschlamm ausgebracht werden. Die N-Düngung ist auch auf gefrorenen, wassergesättigten oder überschwemmten Böden oder bei geschlossener Schneedecke verboten.

– Erforderliche Düngerlagerkapazität: Für Gülle, Jauche und Festmist ist grundsätzlich eine sechsmonatige Lagerkapazität erforderlich. Zur Einhaltung dieser  Anforderung ist bis 2006 eine Übergangsfrist eingeräumt.

– N-Düngung in Hanglagen: Zur Vermeidung der Abschwemmung von Dünger auf Flächen mit einer Hangneigung von mehr als zehn Prozent zum Gewässer sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.

– N-Düngung entlang von Gewässern: Die Randzonen entlang von Seen und Fließgewässern sind bei der Düngung so zu behandeln, dass ein direkter Düngereintrag sowie eine  Abschwemmung in das Gewässer vermieden werden. Daher sind gewisse Mindestabstände (Randzonen) zum Gewässer einzuhalten.

• Verwendung von Klärschlamm: In den Bundesländern Salzburg, Tirol und Wien ist die Klärschlammausbringung generell verboten. In den übrigen Bundesländern bestehen genaue Vorschriften über maximale Ausbringungsmengen und spezifische Ausbringungsregeln. Generell ist zu beachten, dass Klärschlamm nur bei nachgewiesener Klärschlammqualität und Bodeneignung ausgebracht werden darf (die erforderlichen Untersuchungen hat der Betreiber der Kläranlage zu veranlassen).

• Grundwasserschutz: Zum Schutz des Grundwassers ist es absolut verboten, bestimmte gefährliche Stoffe direkt (mittels Sickerschacht oder Leitung) in das Grundwasser einzuleiten, eine indirekte Einleitung durch Versickern in den Boden muss von der Wasserrechtsbehörde bewilligt  werden. Diese so genannten gefährlichen Stoffe sind in der Land- und Forstwirtschaft üblicherweise in Verbindung von Abwässern, die Mineralöle oder Pflanzenschutzmittelreste enthalten oder in Gülle, Sickerwässern von Mistlagerstätten und  Silos zu finden.

Tierkennzeichnung

• Rinderkennzeichnung: Alle Halter von Rindern haben auf eine 

– ordnungsgemäße Kennzeichnung der Rinder (Einzeltierkennzeichnung mit zwei Ohrmarken),

– korrekte Meldung an die Rinderdatenbank sowie eine

– korrekte Führung und Aufbewahrung des Bestandsverzeichnisses zu achten

• Schweinekennzeichnung: Die Halter von lebenden Schweinen haben auf eine 

– ordnungsgemäße Kennzeichnung der Schweine (eine Ohrmarke je Tier beim Verbringen von landwirtschaftlichen Betrieben beziehungsweise im Fall der Verbringung zu einem Schlachthof mit Tätowierstempel),

– Registrierung des Betriebes in der Zentralen Schweinedatenbank (ZSDB) und 

– korrekte Führung und Aufbewahrung des Bestandsregisters zu achten.

• Schaf- und Ziegenkennzeichnung: Alle Halter von Schafen und Ziegen haben auf eine

– ordnungsgemäße Kennzeichnung der Tiere (mit Ohrmarke oder Tätowierung spätestens vor dem erstmaligen Verlassen des Geburtsbetriebs),

– Anzeigepflicht an das Tierhaltungsregister und

– korrekte Führung und Aufbewahrung des Bestandsregisters zu achten.
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• Nächste Woche: Was bei Cross Compliance im Zusammenhang mit dem „Guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand“ sowie  Öpul und Ausgleichszahlungen (AZ) zu beachten ist.

KASTEN

Einheitliche Kontrolle

Die Einhaltung der Cross Compliance-Verpflichtungen ist bei mindestens einem Prozent der Betriebe zu kontrollieren. 2005 werden die Naturschutzvorschriften (Vogelschutz-Richtlinie und Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) von den Bundesländern und alle übrigen Bereiche von der Agrarmarkt Austria (AMA) kontrolliert.  Es ist aber sicherzustellen, dass in ganz Österreich nach einheitlichen Anforderungen geprüft wird. 

Wird ein CC-Verstoß festgestellt, sind alle Direktzahlungen des Landwirts im entsprechenden Jahr zu kürzen. Bei Fahrlässigkeit ist dabei eine Kürzung von drei Prozent als Richtnorm vorgegeben, wobei aber, abhängig von Ausmaß, Schwere und Dauer des Verstoßes, auch nur um ein Prozent oder sogar um fünf Prozent gekürzt werden kann. 

Bei Wiederholung innerhalb der nächsten drei Jahre wird der erstmalig verhängte Kürzungsprozentsatz mit drei multipliziert.

